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Nr. 38 Sonntag, 18. September 1932 63. Jahrg.

Wochenkalender: Sonntag, 18. September, Josef von Kup., Montag, 19. Lambert,Dienstag, 20.
Eustachius, Mittwoch, 21. Matthäus, Donnerstag, 22. Moriz, Thomas von V., Freitag, 23. Thekla, Samstag, 24.
Gerhard,

Vieh= und Krämermärkte in Dornbirn: 27. September, 11. Oktober, 25. Oktober, 15. November,
6. Dezember.

bewahrt vor Unfällen!Vorsicht au der Strane

eine vollständige Befreiung von der Landesgebäude¬
steuer samt allen Zuschlägen und von allen Abga

ben, die vom Lande, den Gemeinden oder vonKundmachungen
anderen mit dem Umlagenrechte ausgestatteten

Körperschaften vom Wohnungsaufwande, sowie
vom verbauten Grunde gegenwärtig oder künftig¬Bauten=Begünstigungs=Gesetze.
hin eingehoben werden, auf die Dauer von zehn

Jahren nach Bauvollendung gewährt,A) Bundesgesetz vom 30. Juni 1932, B.G.Bl. Nr. 211
Die weiteren Bedingungen zur Erlangung derWird ein Bauwerk, das als Neubau oder gänz¬

vorbezeichneten Begünstigungen können im Rat¬licher Umbau nach dem 31. Dezember 1931 be¬
hause, Zimmer Nr. 8, zur Kenntnis genommengonnen wurde oder wird, vor dem 1. Jänner 1934
werden. 5413vollendet und benutzbar hergestellt, so sind von den

Stempel= und Rechtsgebühren befreit: Der Bürgermeister: i. V. Albert Winsauer.
die nach dem 31. Dezember 1931 geschlossenen,

Beschau und Lizenzierung der Zuchtstiere.entgeltlichen Rechtsgeschäfte zur Erwerbung des

für das Bauwerk bestimmten Grundstückes, mag Im Sinne der §§ 1 und 2 des Zuchtstierhaltungs
dieses auch mit einem daraufbefindlichen, zum gesetzes vom 19. August 1907, wird die vorgeschriebene
Abbruch bestimmten Gebäude erworben werden.

Beschau und Lizenzierung der Stiere für die kommende

Zuchtperiode 1932/33 wie folgt vorgenommen:die Rechtsurkunden, welche zur Beschaffung der
für den Baugrund oder die Bauführung erfor¬ In Dornbirn (Viehmarktplatz) am Freitag, den 23.
derlichen Geldmittel nach dem 31. Dezember 1931, September 1932, um 10 Uhr vormittags, für die Stadt

jedoch vor der benutzbaren Herstellung des Bau¬ Dornbirn und die Fraktion Ebnit.
werkes ausgestellt wurden oder werden, sowie Für die zur Prüfung kommenden Stiere müssen Vieh¬
die auf Grund dieser Rechtsurkunden erfolgenden

pässe vorgezeigt werden.bücherlichen Eintragungen. Die näheren Bestimmungen können im Rathause,
B) Landesgesetz vom 19. Juli 1932, L.G.Bl. Nr. 12 Zimmer Nr. 4, während den gewöhnlichen Amtsstunden

Für Neubauten, Zubauten, Aufbauten und Um¬ eingesehen werden.
bauten, die nach dem 1. Jänner 1930 begonnen

Stadtrat Dornbirn.wurden und in der Zeit vom 1. Jänner 1932 bis
Der Bürgermeister: i. V. Albert Winsauer.539431. Dezember 1936 baulich vollendet werden, wird


